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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.01.1962

Norm

ZPO §104

ZPO §106

Rechtssatz

Wenn eine Zustellung nicht den Zustellvorschriften der ZPO entspricht, ist nicht die Zustellung nichtig, dh sie ist nicht

durch einen rechtsgestaltenden Akt des Richters umzustoßen, sondern es ist eine solche mangelhaft gebliebene

Zustellung vom Gericht einfach zu wiederholen.
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